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Sehr�geehrte�Damen�und�Herren,�
�
das�Amtsblatt�–�Amtliche�Mitteilungsblatt�der�Stadt�Alsdorf� ist�das�gesetzlich�
vorgeschriebene�Bekanntmachungsorgan�der�Stadt.�
�
Das�Amtsblatt�wird� im� Internet� kostenfrei�veröffentlicht�auf�der�Homepage �
der�Stadt�Alsdorf�unter�www.alsdorf.de.�
�
Mit�freundlichen�Grüßen�
�
Alfred�Sonders�
Bürgermeister�

und nach Vereinbarung

Verleger und Herausgeber:
Stadt Alsdorf
A 13 Amt für Kultur und 
Öffentlichkeitsarbeit

Postanschrift:
Hubertusstraße 17
52477 Alsdorf

holger.bubel@alsdorf.de

Verantwortlich:
Der Bürgermeister

Veröffentlichung:
§ Aushang im Rathausfoyer
§ Mitnahme im Rathausfoyer
§ im Internet abrufbar unter

www.alsdorf.de (im Bereich
"Aktuelles")

ÖFFNUNGSZEITEN

Allgemeine Besuchszeiten:



 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die beabsichtigte Einziehung einer Verkehrsfläche 
 
Gemäß Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 20.04.2023 beabsichtigt die 
Stadt Alsdorf, ein Teilstück der Parzelle 
 
 

Gemarkung Hoengen, Flur 33, Flurstück 1077 
 
 

gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NRW) einzuziehen. 
 
Die Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NRW in der zurzeit geltenden 
Fassung öffentlich bekanntgemacht. 
 
Eine Karte mit Darstellung der einzuziehenden Fläche wird im A 60 – Bauverwaltungsamt der 
Stadt Alsdorf, Hubertusstraße 17, 52477 Alsdorf, Zimmer 506 während der Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gegen die beabsichtigte Einziehung der Verkehrsfläche können innerhalb von 3 Monaten, 
vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Stadt Alsdorf an, Einwendungen erhoben werden. 

Die Einwendungen sind schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Alsdorf, Hubertusstraße 
17, 52477 Alsdorf, Zimmer 506, zu erheben. 

 

Alsdorf, den 26. April 2023 

Stadt Alsdorf 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Dziatzko 
Technischer Dezernent 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die Widmung von Straßen im Stadtgebiet 
 
Gemäß Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 20.04.2023 werden folgende 
Gemeindestraßen nach § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NRW) als Haupterschließungs- und Anliegerstraßen dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet: 

 
 

Brentanostraße 
Anliegerstraße 

Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 559   
Alsdorf 51 560   
Alsdorf 51 561   
Alsdorf 51 870   
    

    
Erholungsstraße 
Anliegerstraße 

Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 871   

    

    
Fontanestraße 
Anliegerstraße 

Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 869   
    

    
Hebbelstraße 

Anliegerstraße 
Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 872   

    

    
Heidweg 

Anliegerstraße 
Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 3 446   
Alsdorf 3 Teil aus 447 bis Zufahrt Berufskolleg 
Alsdorf 51 Teil aus 922 teilweise Grünfläche 
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Herderstraße 

Anliegerstraße 
Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 547   
Alsdorf 51 862   

    

    
Kleiststraße 

Anliegerstraße 
Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 868   
    

    
Konsumstraße 
Anliegerstraße 

Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 866   
    

    
Oberer Heidweg 
Anliegerstraße 

Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 760  
Alsdorf 51 761  
Alsdorf 51 846   
    

    
Othbergstraße 
Anliegerstraße 

Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 598 Gehweg 
Alsdorf 51 867 teilw. Grünfläche 
    

    
Ringstraße 

Haupterschließungsstraße 
Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 532  
Alsdorf 51 533  
Alsdorf 51 863   
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Roseggerstraße 
Anliegerstraße 

Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 864   

    

    
Uhlandstraße 

Anliegerstraße 
Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 873   
    

    
Virchowstraße 
Anliegerstraße 

Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 874   
    

    
Wilhelmstraße 
Anliegerstraße 

Gemarkung Flur Flurstück Bemerkung 
Alsdorf 51 875   
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, Im Justizzentrum, 52070 Aachen schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, würde das Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Die technischen Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur 
Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. 

Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte 
Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO 
zur Verfügung steht. 

Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die 
Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich 
danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument 
nachzureichen. 

Alsdorf, den 21. April 2023 

Stadt Alsdorf 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 

Dziatzko 
Technischer Dezernent 

gez.
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